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                  Die Wahrnehmung kollektiver Interessen der Arbeitnehmer

           betrieblicher Bereich                                                   überbetrieblicher Bereich

                Betriebsräte                                                                  Gewerkschaften


          Regelungsinstrument:                                                       Regelungsinstrument:

Betriebsvereinbarung: § 77 Abs. 2 BetrVG                                  Tarifvertrag: §§ 1 ff. TVG

           

          Rechtsnormcharakter                                                         Rechtsnormcharakter

      gem. § 77 Abs. 4 S. 1 BetrVG                                                   gem. § 4 Abs. 1 TVG 


                                    Verhältnis zueinander wird bestimmt durch:

                                 - den Tarifvorrang § 87 Abs. 1, Eingangssatz BetrVG

                                 - den Tarifvorbehalt § 77 Abs. 3 S. 2, 1. Hs. BetrVG

- tarifliche Öffnungsklauseln gem. § 77 Abs. 3 S. 2 BetrVG

Allgemeines:

Der Dualismus in der Wahrnehmung der kollektiven Interessen der Arbeitnehmer stellt eine historisch bedingte Besonderheit des deutschen Arbeitsrechts dar. Danach werden diese Interessen sowohl von Betriebsräten als auch von Gewerkschaften wahrgenommen. Hierbei stellen Betriebsvereinbarungen (abgeschlossen auf betrieblicher Ebene zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat) und Tarifverträge (abgeschlossen auf überbetrieblicher Ebene zwischen Arbeitgeberverbänden/einzelnen Arbeitgebers und Gewerkschaften) die typischen Regelungswerkzeuge dar. 

Konkurrenz von Betriebsvereinbarung und Tarifvertrag:

Art. 9 Abs. 3 GG gewährt einen auf Verfassungsebene angelegten Schutz der Gewerkschaften; hierbei ist zumindest ein Kernbereich koalitionsspezifischer Betätigung geschützt. Zu diesem Kernbereich gehört der Abschluss von Tarifverträgen. Die betriebliche Interessenwahrnehmung unterfällt einem derartigen verfassungsrechtlich angelegten Schutz nicht. 

Bereits aus diesem Grund ist dem Tarifvertrag in der Normenhierarchie im Vergleich zur Betriebsverfassung ein höherer Stellenwert einzuräumen. Der in § 77 Abs. 3 S. 1, 1. Hs. BetrVG festgelegte Tarifvorrang ist daher eine logische Konsequenz aus Art. 9 Abs. 3 GG. Nach nahezu einhelliger Auffassung gebietet Art. 9 Abs. 3 GG auch den Tarifvorbehalt § 77 Abs. 3 S. 2, 1. Hs. BetrVG. Den Tarifpartnern bleibt es allerdings unbenommen, ergänzende  Betriebsvereinbarungen durch Vereinbarung von tariflichen Öffnungsklauseln gem. § 77 Abs. 3 S. 2 BetrVG zuzulassen.
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